
 
 

STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
30 - Rechtsamt 
 
 
Betrifft: Hauptsatzung der Stadt Eberswalde 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in der Anlage 1 
beigefügte Hauptsatzung der Stadt Eberswalde mit der Mehrheit 
der gesetzlichen Vertreter/innen der Stadtverordneten-
versammlung. 
 
 
 
Eberswalde, den 03.02.2009 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschluss-Nr. 

         4-43/09 

zu DB/Vorlage   BV/098/2009 
 
Datum           29.01.2009 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


